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Die Freude wähnte nur kurz. Eine
Wirtschaftszeitung ist auf Sie zu-
gekommen und hat ihr Interesse
an einem Artikel über Ihre Firma
als führendes Unternehmen ange-
kündigt. Eine gute Gelegenheit,
Ihr neustes Produkt bekannt zu
machen. Wenige Tage später ha-
ben Sie einen freundliche junge
Journalistin bei sich empfangen,
der Sie ausführlich darlegten,
welche Pläne Sie mit Ihrem ein-
zigartigen Produkt haben. Da der
Journalist von Technik wenig Ah-
nung hatte, haben Sie sich Zeit
genommen, ihm das neue Pro-
dukt zu erklären und ihn mit Pro-
spekten dokumentiert. Kurz ha-
ben Sie auch noch die wirtschaft-
liche Situation gestreift. Als Sie
eine Woche später die Zeitung
aufschlagen, trifft Sie beinahe der
Schlag.

«Verzögerte Lieferungen führ-
ten bei Kunden zu Kostenüber-
schreitungen. Droht jetzt das
Aus?», so der Titel über dem Arti-
kel, in dem Sie beschuldigt wer-
den, Termine fahrlässig nicht ein-
gehalten zu haben. Zudem wird
ein Kunde zitiert, der die Zah-
lungsmoral ihrer Firma in Frage
stellt. Dies, ohne Ihnen die Mög-
lichkeit gegeben zu haben, in dem
Artikel Ihre Sicht der Dinge dar-
zulegen. Dies wollen sie so nicht
stehen lassen. 

Tatsache ist: In der immer hek-
tischer werdenden Medienwelt
können Fehler passieren. Um lang-
wierigen juristischen Grabekämp-
fen auszuweichen, sind Medien
heute bereit, Fehler einzugeste-
hen. Dies zeigen die Beispiele der
Ringier-Blätter Blick und Sonn-
tags-Blick, die sich für die Bericht-
erstattung über Ex-Swissfirst-Chef
Thomas Matter und Rieter-Kas-
senwart Jürg Maurer, den die Bou-
levardblätter als «frechsten Pensi-
onskassenverwalter der Schweiz»
bezeichnet hatten, auf der Titel-
seite öffentlich entschuldigt ha-
ben.

Was tun, wenn in einem Be-
richt falsche Behauptungen ent-
halten sind? Es gibt verschiedene
Möglichkeiten. Jede hat Vor- und
Nachteile.

Die Gegendarstellung
Geht es um die falsche Darstel-
lung von Tatsachen oder hat man
Sie zu Vorwürfen nicht Stellung

nehmen lassen, haben Sie die
Möglichkeit einer Gegendarstel-
lung. Jede natürliche und juristi-
sche Person (Unternehmen), die
durch eine Tatsachendarstellung
in einem Medium unmittelbar in
ihrer Persönlichkeit betroffen ist,
darf laut Schweizerischem Zivil-
gesetzbuch (ZGB) eine Gegen-
darstellung verlangen. Die Bedin-
gung ist, dass die Person oder das
Unternehmen in einem ungünsti-
gen oder schädigenden Licht dar-
gestellt wird. Das Gesetz schreibt
vor, dass Gegendarstellungen in
knapper Form zu halten und auf
die beanstandete Darstellung zu
beschränken sind. Es dürfen also
nur falsche Tatsachen richtigge-
stellt werden. Nicht gegendarstel-
lungswürdig sind Kommentare.
Diese widerspiegeln die ganz per-
sönliche Meinung eines Journali-
sten und dürfen Wertungen ent-
halten.

Betroffene richten ihre Gegen-
darstellung am besten an den
Chefredaktor oder den Ressortl-
eiter des Mediums. Journalisten
reagieren nervös, wenn ein Leser
oder ein Zuschauer eine Gegen-
darstellung verlangt. Mit einer
Gegendarstellung greifen Sie ei-
nen Journalisten in seiner Ehre
an. Sie machen sich damit keine
Freunde in den Medien. 

Die Medien behalten sich bei
Gegendarstellungen zuweilen vor,
im Anschluss daran zu publizie-
ren, dass die Redaktion an ihrer
Darstellung der Tatsachen fest-
hält. Wer Recht hat, bleibt damit
offen. Sie haben damit nichts ge-
wonnen. 

Überlegen Sie sich deshalb gut,
ob Sie eine Gegendarstellung nö-
tigenfalls auch juristisch durch-
boxen wollen. Es gibt aber auch
andere Methoden, mit denen Sie
sich manchmal besser Gehör ver-
schaffen können. 

Die Berichtigung
Liegt offensichtlich ein Fehler 
eines Journalisten vor, zum Bei-
spiel die Verwechslung einer Zahl
oder eines Namens, so wird, falls
Sie es beweisen können, die Re-
daktion in der Regel ohne Zögern
eine Berichtigung publizieren.
Für den Leser ist damit klar: Die
Redaktion hat einen Fehler be-
gangen und korrigiert diesen um-
gehend.

Der Leserbrief
Sie haben die Möglichkeit mit 
einem Leserbrief falsche Behaup-
tungen richtigzustellen. Der Brief
muss nicht nur Fakten enthalten,
sondern kann auch eigene Ein-
schätzungen enthalten. Grund-
sätzlich kann jede Person einen
Leserbrief publizieren. Der Vor-
teil des Leserbriefs ist dessen
meist hoher Beachtungsgrad in
einer Zeitung. Der Leserbrief ist
eine Gegendarstellung «light».
Das Medium verliert dadurch
nicht das Gesicht. Der Betroffene
hat die Möglichkeit, sich ausführ-
lich zum Fall äussern. Ein Leser-
brief ist in den meisten Fällen 
einer Gegendarstellung vorzuzie-
hen.

Das kostbarste Gut eines Medi-
ums ist seine Glaubwürdigkeit.
Diese leidet unter juristischen
Auseinandersetzungen. Medien
sind deshalb nicht interessiert,
langwierige Streitereien zu füh-
ren und bieten Hand zu Lösun-
gen. Ganz allgemein gilt deshalb:

Suchen Sie das Gespräch mit der
Redaktion und streben Sie eine
einvernehmliche Lösung an. Da-
mit ist beiden Seiten geholfen.  

In der nächsten Folge: 
Wie formuliere ich meine 
Botschaften so, dass sie auch
verstanden werden? 

Lohnt sich die Gegendarstellung?
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REICH WERDEN DURCH KOMMUNIKATION 

Kolumne

Vergleich statt Gerichtsurteil: Der Blick entschuldigte sich am 29. September 2007
bei Jürg Maurer für die unzutreffende Berichterstattung. Zudem überwies Ringier
einen fünfstelligen Betrag an das Schweizerische Rote Kreuz.


